
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/7/2 10Os211/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1985

Norm

StGB §153

Rechtssatz

Nur ein unmittelbarer Vorteilsausgleich in bezug auf die jeweilige Mißbrauchshandlung kann einen daraus

resultierenden Vermögensnachteil des Machtgebers ausschließen, nicht aber auch eine Abrechnung sonstiger

wechselseitiger Forderungen (wie EvBl 1981/78 ua).
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